
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Anl. 1 StudFG
 StudFG - Studienförderungsgesetz 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

Anhang 27: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 40 StudFG

(Anm.: als PDF dokumentiert)
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